
 

 

 
 
 
 Struktureinheit: Fachbereich Finanzen 
  Abteilung Steuern 
 Telefon: 0345 221- 
 Internet: www.halle.de 
 E-Mail: beherbergungssteuer@halle.de 
 
 
 
Beherbergungssteuer: Was gilt für Übernachtungen ab dem 1. Januar 2025 
 
 
Beherbergungssteuer – was ist das und wofür ist das gut? 
 
Die Stadt Halle (Saale) erhebt ab dem 1. Januar 2025 eine Beherbergungssteuer als örtliche 
Aufwandsteuer. 
 
Mit der Beherbergungssteuer wird der Aufwand des Gastes für die Möglichkeit einer entgeltli-
chen Übernachtung in einer Beherbergungseinrichtung besteuert. 
 
Die Beherbergungssteuer ist – wie zum Beispiel auch die Hundesteuer und die Zweitwoh-
nungssteuer – eine örtliche Aufwandsteuer. Aufwandsteuer deshalb, weil ein „besonderer Auf-
wand“ besteuert wird, also eine Einkommensverwendung für Dinge, die über die Befriedigung 
des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgeht. 
 
Rechtsgrundlage ist die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Stadt 
Halle (Saale) vom 01.01.2025. 
 
Steuern – wie auch die Beherbergungssteuer – werden nicht für einen bestimmten Zweck 
erhoben, sondern dienen allgemein als Einnahmequelle für den städtischen Haushalt. Die 
wichtigsten kommunalen Ausgaben, die aus dem Haushalt der Stadt Halle (Saale) bestritten 
werden, sind Sozialleistungen und der Bau sowie die Unterhaltung von Schulen und Kinderta-
gesstätten, daneben werden aber auch kulturelle Einrichtungen und Sportstätten aus dem 
Stadthaushalt finanziert. 
 
 
Wer ist steuerpflichtig? 
 
Beherbergungssteuerpflichtig sind grundsätzlich alle Personen, die in Halle (Saale) entgeltlich 
in Hotels, Gasthöfen oder Pensionen, Ferienunterkünften oder ähnlichen Beherbergungsstät-
ten sowie auf Campingplätzen übernachten, soweit nicht ausnahmsweise eine Steuerbefrei-
ung (s.u.) besteht. Die Übernachtung auf Wohnmobilstandplätzen ist steuerpflichtig, sofern 
dort besondere Sanitärräume angeboten werden. 
 
 
Wie hoch ist die Beherbergungssteuer und wann ist sie zu entrichten? 
 
Die Beherbergungssteuer beträgt vier Prozent vom Übernachtungspreis einschließlich Um-
satzsteuer und ist bei Abreise in der Beherbergungseinrichtung zu entrichten. 
  



 

 

 

 

 

 

Wichtig: 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Betreiber Ihrer Unterkunft verpflichtet ist, von 
Ihnen die Beherbergungssteuer einzuziehen. Sollten Sie sich durch Ihren Gastgeber zu Un-
recht belastet fühlen, entrichten Sie bitte trotzdem zunächst die Beherbergungssteuer und ma-
chen Sie Erstattungsansprüche im Nachhinein gegenüber der Steuerabteilung und Stadtkasse 
der Stadt Halle (Saale) geltend. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Infor-
mationsblattes. 
 
 
Wer ist steuerfrei? 
 
Nicht besteuert werden: 
 

 Minderjährige 
 schwerbehinderte Personen mit einem in einem entsprechenden Ausweis angegebe-

nen Grad der Behinderung von 80 oder mehr 
 Begleitpersonen schwerbehinderter Personen bei einem im Ausweis angegebenen 

Merkzeichen „B“ 
 Personen, die unter der Anschrift der Beherbergungseinrichtung mit alleiniger Woh-

nung, Haupt- oder Nebenwohnung nach dem Bundesmeldegesetz gemeldet sind 
 Personen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und zu Ausbildungszwe-

cken übernachten 
 
Wichtig: 
 
Der Betreiber Ihrer Unterkunft ist aus Nachweisgründen verpflichtet, von steuerbefreiten Gäs-
ten folgende Daten auf einem Meldeschein zu vermerken: 
 
Name, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Datum der An- und Abreise, Grund der Steuerbefrei-
ung. 
 
Der Meldeschein ist vom Gast bzw. dessen gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 
 
 
Sind Übernachtungen im Zusammenhang mit einer medizinisch notwendigen Behand-
lung steuerpflichtig? 
 
Die anfallende Beherbergungssteuer ist zunächst in der Beherbergungseinrichtung zu entrich-
ten. Die Freistellung derartiger Beherbergungen kann nur im Wege einer Rückerstattung ge-
zahlter Beherbergungssteuer unter entsprechender Nachweisführung (Rechnungskopie und 
ärztliche Bescheinigung) erlangt werden. In dieser Bescheinigung bestätigt der behandelnde 
Arzt, dass 
 

 die Behandlung an sich zwingend notwendig war, 
 aufgrund der Behandlung eine Übernachtung in einer Beherbergungseinrichtung un-

umgänglich war und 
 gegebenenfalls aus medizinischen Gründen auch die Übernachtung einer Begleitper-

son erforderlich wurde. 
 
  



 

 

 

 

 

 

Unterliegen Übernachtungen, die beruflich veranlasst sind, der Steuerpflicht? 
 
Ja. Aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 22. März 2022 (Akten-
zeichen 1 BvR 2868/15, 1 BvR 2886/15, 1 BvR 2887/15 und 1 BvR 354/16) unterliegen grund-
sätzlich alle entgeltlichen Übernachtungen der Steuerpflicht. 
 
 
Unterliegen Übernachtungen, die Ausbildungszwecken dienen, der Steuerpflicht? 
 
Personen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und zu Ausbildungszwecken in 
Halle (Saale) übernachten, sind von der Steuer befreit. 
 
Für die Geltendmachung einer Steuerbefreiung ist eine Bescheinigung der Bildungseinrich-
tung vor Ort in der Beherbergungseinrichtung vorzulegen sowie ein Meldeschein auszufüllen. 
 
Liegt die Bescheinigung der Bildungseinrichtung zum Zeitpunkt des Aufenthaltes in Halle 
(Saale) nicht vor, kann im Nachhinein die Rückerstattung gezahlter Beherbergungssteuer be-
antragt werden. Hierfür ist die Bescheinigung der Bildungseinrichtung sowie eine Rechnungs-
kopie bei der Abteilung Steuern und der Stadtkasse der Stadt Halle (Saale) vorzulegen. Einen 
Muster-Rückerstattungsantrag finden Sie online unter: 
www.halle.de/beherbergungssteuer 
 
 
Telefon 0345 221- 
E-Mail  beherbergungssteuer@halle.de 
 
Besucheranschrift: 
Schmeerstraße 1 oder Markplatz 1 
06108 Halle (Saale) 
 
Postanschrift: 
Stadt Halle (Saale)  
Abteilung Steuern 
Marktplatz 1 
06100 Halle (Saale) 


